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Einzelhandelsverband Hessen-Nord e.V. (27.11.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 

Es wird angeführt, dass die Gemeinde Wohratal zwischen den Grundzentren Gemün-

den (Wohra) und Rauschenberg liegt und dass Gemünden bereits über eine umfas-

sende Versorgung durch Aldi, Rewe und tegut verfügt. Dabei wird jedoch nicht ange-

führt, dass keine Nahversorgungsmöglichkeit im Gemeindegebiet von Wohratal be-

steht und damit die Bewohner der Gemeinde Wohratal zur Versorgung abhängig sind 

von den Nachbarkommunen. Eine fußläufige Erreichbarkeit ist hierbei in keinem Sze-

nario gegeben, vielmehr ist eine Grundversorgung maßgeblich von dem motorisierten 

Individualverkehr abhängig. Laut Stellungnahme der Oberen Landesplanungsbehörde 

entspricht die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters „dem Grundversorgungsauf-

trag eines Grundzentrums und ist im zentralen Ortsteil Wohra zulässig“. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird inhaltlich 

nicht gefolgt. 

Mit dem gewählten Standort verfolgt die Gemeinde Wohratal das Ziel, die Apotheke, 

die Gemeindeverwaltung und den geplanten Nahversorgungsstandort räumlich und 

funktional zu bündeln, wodurch Sie ihrer hoheitlichen Aufgabe der Grundversorgung 

in Bezug auf die täglichen Bedarfe gerecht wird. Dies ist vor allem vor dem Hinter-

grund, dass kein Nahversorger im Gemeindegebiet gegenwärtig verortet ist, beson-

ders zu gewichten. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung zum Bebau-

ungsplan wird inhaltlich ergänzt, um die Auswirkungen auf die bestehende Ver-

sorgung zu berücksichtigen. 

Bezüglich der Kaufkraftbindung hat das RP Gießen Stellungnahme bezogen, dass vo-

raussichtlich 71% der endogenen Wohrataler Kaufkraft über den Markt gebunden wird. 

Das Vorhaben dient also maßgeblich der lokalen Grundversorgung, wodurch die Ge-

meinde Wohratal ihrem Grundversorgungsauftrag Rechnung trägt. 
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zu 5.: Der Hinweis und die Ablehnung der Planung aufgrund der Großflächigkeit 

der Verkaufsfläche des Vorhabens werden zur Kenntnis genommen. 
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HessenForst, Forstamt Burgwald (27.10.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Obere Forstbehörde des RP Gießen wurde ebenfalls im Rahmen der Frühzeitigen 

Beteiligung mitberücksichtigt. Die Obere Forstbehörde meldete, dass keine forstlichen 

Belange tangiert und somit keine Bedenken gegenüber der vorliegenden Planung be-

stehen würden. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein Handlungs-

bedarf. 
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Hessen Mobil, Dillenburg (12.11.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise und die Zusammenfassung über die vorliegenden Ziele der 

Planung werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind korrekt. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise zur äußeren verkehrlichen Erschließung des Plangebietes 

werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anschluss an den überörtlichen Verkehr erfolgt über die Halsdorfer Straße an die 

südlich verlaufende Landesstraße L 3073. Die Erschließung des Plangebietes wird 

somit als gesichert verstanden. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis über die Erreichbarkeit des geplanten Marktstandortes für 

den ÖPNV sowie den Fuß- und Radverkehr wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 
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zu 5.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Koordinierungsbüro IHK Kassel-Marburg (28.11.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zusammenfassung der Planziele werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung zum Bebau-

ungsplan wird inhaltlich ergänzt. 

Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung wurde die Obere Landesplanungsbehörde 

des RP Gießen beteiligt und eine Stellungnahme ist ebenfalls Bestandteil der Auswer-

tung.  

Entsprechend dem regionalplanerischen Ziel 5.4-3 ist zur örtlichen Grundversorgung 

eine Ausweisung auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren zulässig. Die An-

siedlung eines Lebensmitteldiscounters entspricht dem Grundversorgungsauftrag ei-

nes Grundzentrums und ist im zentralen Ortsteil Wohra zulässig.  

Auch das Einfügen in das zentralörtliche Versorgungssystem i.S.d. Kongruenzgebots 

(Z 5.4-4) ist vorliegend gegeben, da die Gegenüberstellung der in der Gemeinde zur 

Verfügung stehenden Kaufkraft im Lebensmittelbereich und der bereits gebundenen 

Kaufkraft zeigt, dass sich bei Umsetzung des Vorhabens eine Kaufkraftbindungsquote 

von 71% ergibt. Die Planung entspricht „insofern ganz eindeutig dem zentralörtlichen 

Verflechtungsbereich der Gemeinde Wohratal und ist mit dem Kongruenzgebot ver-

einbar. Zudem „liegen keine Anhaltspunkte vor, die eine wesentliche Beeinträchtigung 

von integrierten Geschäftszentren vermuten lässt“. Es wird auf die Ausführungen zur 

Stellungnahme des Regierungspräsidium Gießen verwiesen.  

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen werden be-

züglich der angesprochenen Themen inhaltlich ergänzt. Von der Erstellung ei-

nes Verträglichkeitsgutachtens wird vorliegend abgesehen. 

Zum Thema raumordnerischer Zielabweichung wird ebenfalls auf die Stellungnahme 

der Oberen Landesplanungsbehörde verwiesen. Es wird im nachfolgenden Planver-

fahren eine Abweichung von dem Ziel 5.4-6 (städtebaulichem Integrationsgebot) be-

antragt. Darüber hinaus liegt kein regionalplanerischer Zielverstoß vor. 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des LK Marburg-Biedenkopf (11.12.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD Bauen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

FD Wasser- und Bodenschutz 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die Zone IIIB des TWS wird zur Kenntnis genommen und 

gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte auf-

geführt sowie in der Begründung ergänzt. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

zu 4.: Der Hinweis über die Fließpfade im Starkregenviewer wird zur Kenntnis 

genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Das Thema Starkregen-Fließpfade wird ebenfalls im Umweltbericht zum Bebauungs-

plan betrachtet und der Bauherr wird entsprechend von der Thematik unterrichtet. 

 

FD Naturschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Erarbeitung einer Eingriffs-

Ausgleichsplanung wird zur Entwurfsoffenlage vorgenommen. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entspro-

chen. 

 

zu 4.: Die Zusammenfassung über die Erhebung und die Ergebnisse der faunis-

tischen Untersuchung werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind rich-

tig. 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Artenschutzrechtliche 

Fachbeitrag wird gegenwärtig erarbeitet und liegt zur Entwurfsoffenlage mit aus. 

Inwiefern eine ÖBB in die Bauphase integriert wird, wird im weiteren Verlauf ge-

prüft. 
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zu 6.: Der Hinweis zu den artenschutzrechtlichen Erhebungen wird zur Kenntnis 

genommen. 

Die beauftragte Erhebung berücksichtigt auch die heimischen Fledermausarten und 

die kartierten Höhlenbäume werden betrachtet. Sofern Kleinsäuger inkl. Bilche gefun-

den werden, wird dies im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages thema-

tisiert und der Belang im Planverfahren thematisiert. 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 7“ Wohra Süd“– 2. Änderung und Erweiterung     Seite 13 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

FB Gefahrenabwehr 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. Die Gemeinde wird die Planung für die Löschwas-

serversorgung mit der Brandschutzdienststelle abstimmen.   

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Hinweise und Anregungen sich auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

zu 3.: Die Hinweise auf die Ausführung der öffentlich-rechtlichen Verkehrswege 

wird an das zuständige Ingenieurbüro weitergegeben. 

 

zu 4.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Dezernat Landwirtschaft des Regierungspräsidiums Gießen wurde ebenfalls be-

teiligt und gemeldet, dass die Belange der Landwirtschaft vorliegend unberührt blei-

ben. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Planverfahren 

berücksichtigt. 

Abschließende Aussagen zum artenschutzrechtlichen Ausgleich sind erst möglich, so-

bald der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag in seiner finalen Fassung vorliegt. 
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zu 4.: Die Hinweise über die Modalitäten des Vertragsnaturschutzes (HALM) auf 

dem Flurstück 51 in der Flur 3 sowie die EU-rechtlich geschützten Gehölzstruk-

turen wird zur Kenntnis genommen.  

Die Gemeinde Wohratal und der Vorhabenträger werden entsprechend in Kennt-

nis gesetzt, sodass die vertraglichen Themen parallel zum Bauleitplanverfahren 

geregelt werden. 

Die EU-rechtlich geschützten Gehölze sind in der angeführten Darstellung rot schraf-

fiert markiert. Die Strukturen liegen westlich und nordwestlich des Sportplatzes, so-

dass diese durch die vorliegende Bauleitplanung nicht berührt wird. Der Bereich liegt 

außerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung. Eine Beeinträchti-

gung im Sinne einer Überbauung oder Rodung wird vorliegend nicht planungsrechtlich 

vorbereitet. 

 

 

 

 

FB Ordnung und Verkehr, FD Straßenverkehrswesen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

FB Mobilität und Verkehrsinfrastruktur (MoVe) 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 
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FD Kreisentwicklung und Klimaschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die Gestaltung der Außenbeleuchtung wird zur Kenntnis 

genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan sowie unter den Hin-

weisen zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

zu 3.: Der Hinweis auf die Gefahren von Starkregen sowie die Fließpfade wird 

zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan sowie im 

Umweltbericht inhaltlich ergänzt. 

 

zu 4.: Der Hinweis auf das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz wird 

zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen auf dem Bebauungsplan auf-

geführt. 

Der Vorhabenträger plant die Freiflächengestaltung auf dem Marktgrundstück gegen-

wärtig. Elektro-Ladeinfrastruktur für PKWs werden hierbei ebenfalls mitgedacht. 

 

FD Kreisentwicklung und Klimaschutz, Team Radverkehr 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren the-

matisiert. 

Die vorgeschlagene Temporeduzierung zugunsten der Minderung von Verkehrskon-

flikten auf der Halsdorfer Straße adressiert die nachfolgende Planungsebene (Bau-

ausführung, Erschließungsplanung) und ist nur indirekt Gegenstand der Bauleitpla-

nung. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Hinweise und Anregungen sich auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH (WFG) 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

zu 2.: Die Zusammenfassung der Planziele und der Hinweis wird zustimmend 

zur Kenntnis genommen. Der Hinweis ist korrekt. 
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Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (25.11.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen auf 

der Plankarte des Bebauungsplanes sowie in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (17.11.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 7“ Wohra Süd“– 2. Änderung und Erweiterung     Seite 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Regierungspräsidium Gießen (27.11.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zusammenfassung der vorliegend verfolgten Plan-

ziele werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise über die unzureichende Grundversorgung der Gemeinde 

Wohratal wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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zu 3.: Der Hinweis zum raumordnerischen Ziel des siedlungsstrukturellen Integ-

rationsgebotes (5.4-5) wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis 

wird entsprochen. 

Die Planung entspricht dem Ziel 5.4-5 des Regionalplan Mittelhessens 2010. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis zum raumordnerischen Ziel des Zentralitätsgebotes (5.4-3) 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entsprochen. 

Die Bauleitplanung sieht die Ansiedlung eines Nahversorgers im zentralen Ortsteil der 

Gemeinde Wohratal (Ortsteil Wohra) vor, sodass dem Zentralitätsgebot entsprochen 

wird. 

 

 

zu 5.: Die Hinweise zu den raumordnerischen Zielen 5.4-4 (Kongruenzgebot) und 

5.4-7 (Beeinträchtigungsverbot) werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis über die Abweichung vom städtebaulichen Integrationsgebot 

(5.4-6) wird zur Kenntnis genommen. Ein Abweichungsantrag wird mit dem Re-

gierungspräsidium Gießen abgestimmt und anschließend eingereicht. 

Ein entsprechender Antrag zur Abweichung von den Zielen der Raumordnung des 

Regionalplan Mittelhessen 2010 sowie vom Landesentwicklungsplan, 4. Änderung 

wird von der Gemeinde Wohratal erarbeitet und dem Regierungspräsidium Gießen 

vorgelegt.  
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Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Lage im Trinkwasserschutzgebiet, Zone IIIB wird zur 

Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in die Hinweise sowie die 

Begründung des Bebauungsplanes integriert. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Be-

bauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan für den Vorhabenträger 

und die nachfolgenden Planungsebenen aufgeführt. Der Vorhabenträger wird darüber 

hinaus entsprechend in Kenntnis gesetzt. 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis zum Thema Starkregen wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der FD Wasser- und Bodenschutz wurde ebenfalls im Rahmen der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung adressiert und eine Stellungnahme wurde abgegeben. 
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Nachsorgender Bodenschutz/Altlasten 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Eine textliche Festsetzung zur Aufnahme einer bodenkundlichen Baubegleitung 

erfolgt nicht, da der § 9 BauGB keine rechtliche Grundlage hierfür bietet. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf eine bodenbezogene Kom-

pensationsbetrachtung wird aufgrund der Geringfügigkeit des Eingriffes vorlie-

gend verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise zu der Bodenkundlichen Baubegleitung werden zur Kenntnis 

genommen. 

§ 4 Abs.5 BBodSchV  Bei Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3 000 

Quadratmetern Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder 

eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben 

oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder vorüberge-

hend vollständig oder teilweise verdichtet wird, kann die für die Zulassung des 

Vorhabens zuständige Behörde im Benehmen mit der für den Bodenschutz zu-

ständigen Behörde von dem nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

Pflichtigen die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 

im Einzelfall verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Vorhaben einer Anzeige 

an eine Behörde bedarf oder von einer Behörde durchgeführt wird. 

Das Vorhaben wird über einen Bauantrag bei der zuständigen Kreisbauaufsicht ein-

gereicht. Hier wird im Einzelfall geprüft, ob eine bodenkundliche Baubegleitung erfor-

derlich ist. 
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zu 5.: Der Hinweis zur bodenbezogenen Kompensation wird zur Kenntnis ge-

nommen. Von einer bodenbezogenen Kompensation wird vorliegend abgese-

hen. 

Hintergrund ist, dass es sich um eine Bebauungsplanänderung handelt zugunsten der 

Ausweisung eines Sondergebietes. Für den Bereich besteht bereits über den Ur-

sprungsbebauungsplan „Wohra Süd“ Bauplanungsrecht, sodass es sich vorliegend 

planungsrechtlich nicht um eine Neuinanspruchnahme von Flächen handelt.  

 

 

 

zu 6.: Die Hinweise zur Festsetzung von Dachbegrünung aus klimatischen As-

pekten werden zur Kenntnis genommen. Eine verbindliche Festsetzung erfolgt 

nicht. Es werden zu dem Thema Klimaschutz inhaltliche Ausführungen in die 

Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, Photovoltaik-Anlagen auf die Dachflächen des zu-

künftigen Nahversorgers zu errichten. Eine Kombination der beiden Dachnutzungen 

ist aufgrund der geplanten Marktarchitektur nicht vorgesehen. Der Vorhabenträger 

wird über die Begründung entsprechend informiert. 

 

 

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Abfallentsorgungsanlagen oder ehem. Deponien bleiben von der Planung unberührt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgende Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 7“ Wohra Süd“– 2. Änderung und Erweiterung     Seite 26 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergaufsicht, Dez.44.1 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Nicht-Betroffenheit der Schutzgebiete i.S.d. §§ 23 

und 26 BNatSchG wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Untere Naturschutzbehörde 

des LK Marburg-Biedenkopf wurde ebenfalls im Rahmen der Frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung von der Planung unterrichtet. 

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1F 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Forstliche Belange sind nicht betroffen. 
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Stadtverwaltung Gemünden (Wohra), Bauamt (27.10.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung hinsicht-

lich der Kaufkraftbeeinträchtigung der Nachbargemeinden inhaltlich ergänzt. 
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Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (27.11.2025)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis über die Lage in der Zone III B des Wasserschutzgebietes 

„Wohratal und Stadtallendorf“ wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ein entsprechendes Plan-

zeichen wird in die Plankarte des Bebauungsplanes integriert. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 nach-

richtlich als Hinweis auf der Plankarte übernommen sowie in der Begründung 

zum Bebauungsplan integriert. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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